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Wortlaut der Interpellation vom 24. März 2006 
Die sogenannte "Effizienzvorlage" ist vor über vier Jahren in Kraft getreten. Die Kompe-
tenzen der Bundesanwaltschaft (BA) wurden bei dieser Gelegenheit namentlich in 
Rechtshilfeangelegenheiten erweitert. Die BA übt diese Zuständigkeiten auch recht häufig 
aus, und die Anzahl der von ihr behandelten Rechtshilfegesuche ist seither stark ange-
stiegen.  
Ich bitte den Bundesrat, für die bei der Bundesanwaltschaft zur Behandlung eingegange-
nen Rechtshilfeersuchen, folgende Daten, für jedes Jahr seit (und inkl.) 2002, bekanntzu-
geben:  
- Anzahl eingegangene Ersuchen;  
- Anzahl Ersuchen, in denen Vermögenssperre(n) beantragt worden war(en); 
- Anzahl Ersuchen, in denen die BA Vermögenssperre(n) verhängt hat;  
- Anzahl Ersuchen, in denen verhängte Vermögenssperre(n) von der BA oder vom Bun-
desgericht vollständig aufgehoben wurde(n);  
- Anzahl Ersuchen, in denen gesperrte Vermögenswerte der zuständigen ausländischen 
Behörde gemäss Artikel 74a IRSG herausgegeben wurden. 
 
Mitunterzeichnende 
Kaufmann, Mörgeli, Pagan (3) 
 
Begründung 
Die Bundesanwaltschaft hat, ohne Sachverhaltsabklärungen vorzunehmen und einzig auf-
grund des ausländischen Ersuchens und einer summarisch motivierten Eintretensverfü-
gung, in vielen Fällen häufig beachtliche Beträge rechtshilfeweise beschlagnahmt. Die An-
forderungen für eine Vermögenssperre sind in der Rechtshilfe geringer als im schweizeri-
schen Strafverfahren.  
Demgegenüber scheinen die so beschlagnahmten Vermögenswerte nur in sehr wenigen 
Fällen dem ersuchenden Staat gemäss IRSG herausgegeben worden zu sein. Auch selten 
scheinen die Fälle zu sein, in denen die Bundesanwaltschaft (BA) verhängte Vermögens-
sperren aufgehoben hat (von teilweiser Aufhebung zwecks Bezahlung von Kosten oder 
Steuern oder Befriedigung von Rechten Dritter ist hier nicht die Rede). Die Anforderungen 
an die Aufhebung einer Vermögenssperre sind in der Rechtshilfe höher als im Schweizer 
Strafverfahren. Dass die beschlagnahmten Gelder so während Jahren blockiert bleiben, ist 
für die Betroffenen - worunter sich auch Schweizer Unternehmen befinden - manchmal 
verheerend.  
Diese hängigen Fälle sind zudem potentielle Haftungsfälle der Eidgenossenschaft gemäss 
Artikel 15 IRSG.  
Schliesslich ist die Praxis der BA, gemäss welcher Vermögenswerte geradezu leichtfertig 
blockiert werden und nur unter sehr strikten Bedingungen und statistisch selten freigege-
ben werden, auch für den Schweizer Finanzplatz als solchen stark rufschädigend. Das 
Risiko, einer vom Ausland beantragten Vermögenssperre ungerechtfertigterweise zum 



Opfer zu fallen, ist nicht unbeachtlich, und vorsichtige internationale Unternehmen schüt-
zen sich davor, indem sie ihre Finanzaktivitäten ins Ausland verlegen.  
 
Antwort des Bundesrates 

In seiner Antwort auf die Anfrage Baumann 04.1145 nach statistischen Zahlen zur inter-
kantonalen und internationalen Rechtshilfe in Strafsachen erläuterte der Bundesrat, in die-
sem Bereich sei das Bundesamt für Justiz (BJ) die Aufsichtsbehörde und die Auswertung 
der statistische Daten werde seit 2003 nur eingeschränkt vorgenommen. Zu beachten sei 
ferner, dass die im direkten Behördenverkehr gestellten Ersuchen nicht beim BJ verzeich-
net werden. Im übrigen wird bei den einzelnen Behörden nicht dasselbe erfasst: Die BA 
zählt die Fälle; das BJ zählt die Rechtshilfeersuchen, von denen jedes mit einer eigenen 
Nummer versehen wird, auch wenn sie denselben Fall betreffen; das Bundesgericht 
schliesslich zählt die Beschwerden, die gegen die einzelnen Rechtshilfemassnahmen er-
hoben wurden. 

Die BA verwendet ein Informatiksystem zur raschen Erschliessung der statistischen Anga-
ben, die der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts einmal im Jahr und dem Depar-
tementvorsteher EJPD alle drei Monate zu melden sind. 
 
Die mit Hilfe dieses Systems erzeugte Aufstellung enthält insbesondere die Anzahl der 
insgesamt eröffneten gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren und der eröffneten, hängi-
gen und eingestellten Rechtshilfeverfahren, die Anzahl der insgesamt hängigen und ein-
gestellten Voruntersuchungen sowie die Anzahl der Anklagen vor dem Bundesstrafgericht. 
Die Aufstellung erlaubt gewisse Rückschlüsse auf die Art der verfolgten Straftaten (z. B. 
organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bestechung, Terrorismusfinanzierung) und auf 
die Zahl der komplexen Fälle, die bearbeitet wurden.  
 
Es ist zu beachten, dass das Bundesgericht seinerseits über keine spezifischen Suchpa-
rameter zur Erschliessung der Anzahl Ersuchen verfügt, in denen verhängte Vermögens-
sperren von der BA aufgehoben wurden. 

Die verlangten Angaben sind in der beiliegenden Tabelle aufgeführt. Die Verhängung von 
Vermögenssperren (dritte Spalte) ist eine vorläufige Massnahme gemäss Artikel 18 des 
Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen  
(IRSG, RS 351.1); aufgehoben wird die Vermögenssperre (vierte Spalte), wenn Beweis-
mittel vorliegen und deren Prüfung die Aufrechterhaltung der Massnahme nicht rechtfer-
tigt; herausgegeben werden die gesperrten Vermögenswerte (fünfte Spalte) in der Regel 
gestützt auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid der ausländischen Be-
hörde (Art. 74a Abs. 3 IRSG). 



Interpellation Baumann J. Alexander 06.3152 

Rechtshilfeverfahren : Statistiken 2002-2005 
Entraide judiciaire: statistiques 2002-2005 

Assistenza giudiziaria: statistica 2002-2005 
 

Jahr 1. Anzahl bei der 
Bundesanwaltschaft 

eingegangene 
Rechtshilfeersuchen  

2. Anzahl Ersuchen 
in denen Vermö-

genssperren bean-
tragt wurden 

3. Anzahl Ersuchen 
in denen Vermö-
genssperren ver-

hängt wurden 

4. Anzahl Ersuchen in 
denen verhängte Ver-
mögenssperren von 
der Bundesanwalt-
schaft oder vom Bun-
desgericht vollständig 
aufgehoben wurden 

5. Anzahl Ersuchen 
in denen gesperrte 
Vermögenswerte 
der zuständigen 
ausländischen Be-
hörde gemäss Art. 
74a IRSG herausge-
geben wurden 

Année Nombre de deman-
des d’entraide judi-

ciaire reçues 

Nombre de deman-
des de blocage de 

valeurs 

Nombre de déci-
sions de blocage de 

valeurs 

Nombre de décisions 
du MPC ou du Tribu-
nal fédéral levant tota-
lement la décision de 
blocage de valeurs 

Nombre des remises 
de valeurs bloquées 
à l’autorité étran-
gère compétente 
selon l’art. 74a EIMP 

Anno 
 
 
 

N. di domande di 
assistenza giudizia-
ria ricevute al MPC 

N. di domande in 
relazione alle quali è 

stato chiesto un 
blocco di beni 

N. di domande in 
relazione alle quali il 
MPC ha disposto il 

blocco di beni 

N. di domande in rela-
zione alle quali il MPC 
o il TF ha interamente 
revocato un blocco di 
beni 

N. di domande in 
relazione alle quali i 
beni patrimoniali 
bloccati sono stati 
consegnati 
all’autorità estera 
competente 

    BGer/TF BA/MPC  
2002 

 
30 7 6 2 0 

2003 
 

76 21 15 7 3 

2004 
 

121 17 16 4 2 

2005 
 

112 22 18 

Keine 
Angaben 
vorhanden
Aucune 
donnée 
disponible 
Nessun 
dato 
disponibile

3 1 

 


